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en in dem Schreiben des Staalsministcriums vom 16.
d. M. enthaltenen Antrag auf authentische Erläuterung der
Art. 147. und 202. des Staatsgrundgeietzcshat der allge¬
meine Landtag deshalb abgclehnr, weil jene Artikel an sich
deutlich und keiner verschiedenen Deutung fähig seien.

Obwohl die Staalsregicrung fortwährend der Ansicht
ist, daß die Worte des Art. 202., wonach den Provinzial¬
landtagen in den Angelegenheiten der Provinzen die Rechte
und Befugnisse des allgemeinen Landtags zustehen, und die
Worte des Art. 203., wonach der PrvvinziallanLtagwie der
allgemeine Landtag zusammen berufen wird und verfahrt,
sich über die Form der Beeidigung dcr Provinziallandtags-
Prasidenten nicht mit Bestimmtheit aus-prechen, und daß in
dieser Beziehung eine authentische Auslegung deS Slaals-
grundgesetzcs nach seiner Absicht und nach seinem Geiste, zu¬
lässig sei, so will sie doch sowohl von einer durch nähere
Begründung gerechtfertigten Erneuerung jenes Antrags, als
auch von dcr mit Weitläufigkeiten und wahrscheinlich mit
größcrm Zeitverlust verbundenen Anrufung eures Schiedsge¬
richts (nach Art. 239. des Staalsgrundgeietzes) absehcn, und
im Hinblick aus Art. 242. deS Staaisgrundgesetzcsbei dem
allgemeinen Landtage hiemit den Antrag stellen, daß derselbe
folgendem Zusätze zu den Art. 202. Ablatz1. und 203. des
SiaatsgrundgesetzeS seine verfassungsmäßigeZustimmung
ertheilc:

Die Entgegennahme des von dem Präsidenten eines
Provinziallandtagcs gemäß Art. 147. dcs Staats-
grundgesktzcs abzuleistenden Eides kann indeß vom
Großherzoge auch einem zu den Mitgliedern dcs Slaals-
ministeriums nicht gelörendcn, besonderen Bevoll¬
mächtigten aufgelragcn werden.

Die Annahme dieses Zusatzes wird große, aus einer un-

Oldenburg, den 27. August 1849. .

bedingten Anwendung dcs Art. 147. dcs Skaatsgrundgesitzes
auf das Verfahren bei den Provinziallandlagerr entstehende
Unzulraglichkerien beseitigen. Dcr Ausführung stellen sich
die erheblichsten Schwierigkeiten entgegen. Die nächsten Pro¬
vinziallandtage werden voraussichtlich gleichzeitig versammelt
sein müssen, um baldthunlichst auf Dcckungsmittrl für die
außerordentlichen gemeinsamen Ausgaben ces Großhcrzogthums
Bedacht zu nehmen, die alsdann von dem allgemeinen Land¬
tage bewilligt sein werden. Die Nokl.wcndigkeit einer gleich¬
zeitigen Versammlung kann sich später ost wiederholen. Sollen
nun, etwa nach geschehener Beeidigung des Präsidentend.s
Oldenburger Proviuziallandtags, ein Mitglied des Slaals-
miuistcriums nach Eutin , ein anderes nach Birkenfeld zur
nämlichen Zeit sich begeben, blos um dcr Beeidigung der
Präsidenten der dortigen Provinziallandlage willen, so würden
gar leicht die Geschäfte gerade dann, wo sie am meisten an¬
drängen, in Stockung gerathcn, Berathungcn des gesummten
Ministeriums, vielleicht in den eiligsten Angelegenheiten, wä¬
ren unmöglich, und die Staalsregicrung würde sonach schwer¬
lich im Stande sein, ihren wichtigsten Pflichten zu genügen.
Dabei w'rd nicht verkannt, wie wünschenswert!) cs sein
möchte, wenn ein Mitglied des Ministeriums wahrend
der Versammlung der Prvvmziallandkage an deren Orte zu
verweilen im Stande wäre. Allein nach den angegebenen
Gründen ist dies wenigstens für die nächste Zeit völlig un-
thunlich.

Daß übrigens der Art. 147. auch bei einer buchstäblichen
Auffassung nicht die bestimmte Vorschrift enthalt, daß- die
Beeidigung der Präsidenten der Provinziallandkage jedesmal
von wenigstens zwei  Mitgliedern des Slaalsmimsieriums
vorgenommen werden müsse, darin wird der allgemeine Land¬
tag mit der Staatsregierung einverstanden sein, event. wird
auch in diesem weiteren Sinne eine Abänderung beantragt.

Staats - Ministerium.
Schlotfer. Zedeltus.

v. Grün.
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den Antrag des allgemeinen Landtags des Großher¬
zogthums vom 29 . August d . I ., die weitere Formation des
Reiterregiments betreffend , erwiedert das Staats - Ministerium,
daß die Staatsregierung unter den gegenwärtigen Umständen
bereits den Beschluß gefaßt hatte , in der Bildung der Ca-
vallerie nicht weiter vorzugehen , als die Erhaltung und Fort¬

bildung des vorhandenen Bestandes cs erfordert , wodurch
also neue Einstellungen von Ofsicieren , Recruten oder Re-
monten von selbst Wegfällen.

Die gewünschten Vorlagen werden nächstens mitgetheilt
werden.

Oidenburg , den 30 . August 1849.

Staats - M inisterium.

Schloifer . Römer.

3
Bericht des Centralausschusses

über die Redaction des Gesetzes betreffend Niedersetzung eines Dienstgerichts.

3 ) er Ausschuß hat bei der Redaktion des Dienstgerichtsge-
sctzes nur für nöthig erachtet , diejenigen Artikel den Abgeord¬
neten mitzutheilcu , welche in Folge des Beschlusses über die
Anklagekammer entweder neu entworfen sind oder eine wesent¬
lich veränderte Fassung erhalten haben.

Diese Artikel , jetzt Art - 4 ., 5 ., 6 ., 7 ., 1l .— 16 . ein¬
schließlich folgen nachstehend:

Art.  4.

Alle drei Jahre wählt das höchste Landesgericht in einer
Plenarsitzung im Monat October — zum ersten Male jedoch
innerhalb 14 Tagen nach Verkündigung dieses Gesetzes —
aus seiner Mitte drei Personen , welche für die nächsten drei
Jahre eine Anklagekammer bilden , zugleich bezeichnet dasselbe
aus den ein Richtcramt bekleidenden Personen , jedoch mit
Ausschluß der Mitglieder des höchsten Landesgcrichts , sechs-
zchn , aus den sonstigen nicht provisorisch oder auf Kündigung
angestcllten Staatsdienern des Civilstandes zwölf Personen
für das Dienstgcricht.

Die Wahl der Mitglieder der Anklagckammer und der
für das Dienstgcricht zu bezeichnenden Personen geschieht in
geheimer Stimmgebung nach absoluter Mehrheit der wenig¬
stens zu zwei Drittel versammelten Mitglieder des höchsten
Landesgerichts . Ergiebt sich keine solche Mehrheit , so ist die
Wahl in der Art zu wiederholen , daß nur die in der vorher¬

gehenden Abstimmung Benannten , unter Ausscheidung des¬
jenigen , der die wenigsten Stimmen erhalten hat , ferner wähl¬
bar bleiben . Erhalten mehre gleichmäßig die geringste Stim¬

menzahl , so bestimmt das Loos , wer von ihnen ausschcidet.
Dies Verfahren ist so oft zu wiederholen , bis die erstgedachte
Mehrheit erreicht ist . Vcrtheilen sich alle Stimmen gleich¬
mäßig auf zwei Personen , so entscheidet unter diesen gleichfalls
das Loos.

Art.  5.

Sofort nach der Wahl treten die Mitglieder der Anklage¬
kammer zusammen und erwählen gleichfalls auf drei Jahre
einen Vorsitzenden aus ihrer Mitte.

Der Secretair des höchsten Landesgerichts tritt bei der
Anklagckammer als Schriftführer ein.

Nach beendigte » Wahlen übersendet der Präsident deS
höchsten Landesgerichtes dem Staatsministcrium ein von ihm
beglaubigtes Verzcichniß der Mitglieder der Unklagekammer
unter Benennung des Vorsitzenden so wie der für das Dienst¬
gcricht bczeichneten Personen und macht zugleich deren Namen
durch die Oldenburgischen Anzeigen bekannt.

Art . 6.

Aus den für das Dienstgericht nach Art . 4 . bczeichneten
28 Personen sind , vom 1 . Januar des folgenden Jahres an
gerechnet , während drei Jahre die Mitglieder des Dienstge¬
richts durch Ausloosung zu entnehmen.

Art.  7.

Fällt vor dem Ablaufe dieser drei Jahre einer der für
die Anklagckammer Gewählten oder der für das Dienstgcricht
Bczeichneten weg , so wird an dessen Stelle ein Anderer nach
den Bestimmungen des Art . 4 . wieder gewählt.

Art.  11.

Beschließt das Staatsministerium die Anklage zu bean¬
tragen , so weiset es hierzu den Staatsanwalt an.

Dieser beantragt sodann in einer an die Anklagekammer
zu richtenden Vorstellung die Versetzung des Beschuldigten in
Anklagestand unter Ucberrcichung der Untcrsuchungsacten und
unter kurzer Aufführung der Thatsachen und Gründe , auf
welche der Antrag gestützt wird.

Art.  12.

Der Vorsitzende der Anklagekammer ernennt ein Mitglied
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derselben zum Referenten, übergicbt demselben die Acten und
setzt eine möglichst nahe Sitzung zum Bortrage der Sache an.

Art . 13.
Zn dieser Sitzung, bei welcher nur die Mitglieder der

Anklagekammer und deren Schriftführer anwesend sind, erstat-
ter der Referent mündlichen Bortrag darüber, ob die Vorunter¬
suchung für erschöpft zu halten ist, oder ob und welche Er¬
gänzungen anzuordnen sind, wobei namentlich auch die etwai¬
gen Anträge des Beschuldigten in Erwägung zu ziehen sind.

Der desfallige Beschluß wird auf mündliche Berathung
zu Protokoll gefaßt.

Art . 14.
Erklärt die Anklagekammcr die Voruntersuchung für nicht

erschöpft, so verfügt dieselbe zuvor die beschlossenen Ergän¬
zungen durch daS Gericht, welches die Voruntersuchung zu
führen hatte.

Nach beschaffter Ergänzung ist dem Beschuldigten, oder
falls er einen Vertheidiger hat, dem Letzteren die Einsicht
der Acten zu bewilligen.

Art . 15.
Erklärt dagegen die Anklagekammer sofort oder nach Be¬

schaffung der angcvrdneten Ergänzungen die Voruntersuchung

für erschöpft, so versetzt sie entweder den Beschuldigten in
Anklagestand oder erklärt den Antrag auf Anklage für un¬
begründet.

Der Beschluß ist sowohl dem Staatsanwalt , als dem
Beschuldigten in beglaubigter Abschrift zuzustellen.

Art . 16.
Ist von der Anklagekammer die Versetzung des Beschul¬

digten in den Anklagestand erkannt, so beantragt der Staats¬
anwalt in einer an den Präsidenten des höchsten Landesge¬
richts zu richtenden Vorstellung, welcher das Erkenntniß der
Anklagekammer anzulegen ist, unter Angabe derjenigen für
das Dicnstgericht bezeichneten Personen, welche er ablehnen
will (Art. 8.) , die Ansetzung eines Termins zur Ausloosung
der Mitglieder des Dicnstgcrichtcs und die Zusammenberufung
desselben.

Zugleich überreicht er die Untersuchungsacten mit der
Anklageschrift, in welcher die Thatsachen und Gründe, auf
welche die Anklage gestützt wird, anzuführen sind, und die
mit dem gestellten Anträge schließt.

Im klebrigen muß sich der Ausschuß, da die Zeit einen
schriftlichen Bericht nicht mehr zuläßt, mündliche Berichter¬
stattung Vorbehalten.

Grote . Ntebour . Wöbcken.

Schnellpreffendruck von Gerhard Stalling in Oldenburg.
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